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Der Oberbürgermeister 
42269 Wuppertal 

Bauleitplanung 
Versagung der 49. Änderung des FNP der Stadt Wuppertal, "Dreigren­
zen" 

Ihr Antrag auf Gen.ehmigung gemäß § 6 BauGB vom 18.07.2013, ohne 
Aktenzeichen, hier eingegangen am 19.07 .. 2013 

Anlagen: Meine Verfügung 

Der Antrag auf Genehmigung der 49. Änderung des Flächennutzungs­

planes der Stadt Wuppertal „Dreigrenzen" war abzulehnen, da die Ände­

rung gegen Vorgaben des BauGB sowie andere Rechtsvorschriften ver­

stößt. Meine Versagungsverfügung liegt diesem Schreiben als Anlage 

bei. 

Die von Ihnen in der Anhörung vorgebrachten Argumente habe ich bei 

meiner Entscheidung berücksichtigt. Dazu verweise auf die Ausführun­

gen in meiner Verfügung. 

Soweit Sie die Rechtmäßigkeit des sachlichen Teilplans großflächiger 

Einzelhandel des Landesentwicklungsplanes NRW anzweifeln, weise 

ich darauf hin, dass ich diese als Genehmigungsbehörde nicht zu prüfen 

habe, da ich vor:i der Rechtmäßigkeit rechtlicher Vorgaben schon man­

gels Normverwerfungskompetenz auszugehen habe. 

Im Übrigen kann ich Ihnen aber mitteilen, dass die von Ihnen diesbezüg­

lich vorgetragenen Argume.nte der Staatskanzlei bei der Aufstellung be­

kannt waren, sie bereits im Aufstellungsverfahren des Teilplans geprüft 
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wurden und bei der Festlegung der landesplanerischen Regelungen be­

rücksichtigt worden sind. 

Im Einzelnen kann Ihren Argumenten folgendes entgegengehalten wer­

den: 

Zielqualität von Ziel 2 und Ziel 5 

Sie stellen die Zielqualität von Ziel 2 und Ziel 5 in Frage. Indem der LEP 

in Ziel 2 und Ziel 5 zur Bestimmung der zentralen Versorgungsbereiche 

- sowie der zentrenrelevanten Sortimente sowohl auf gemeindliche Pla­

nungen zu zentralen Versorgungsbereichen als auch auf bestehende 

zentrale Versorgungsbereiche abstelle, erfolge -die abschließende Ab­

wägung erst auf der Ebene der Gemeinden. Dieser Einwand überzeugt 

nicht. 

Anders a·ls unter Geltung des Landesentwicklungsprogramms sind die 

Gemeinden bei der Bestimmung zentraler Versorgungsbereiche nämlich 

nicht frei. Sie sind vielmehr an abschließend abgewogene landesplane­

rischen Zielfest~egungen gebunden. Denn die Gemeinden können nur 

unter bestimmten VO[aussetzungen neue, den Anforderungen des lan­

desplanerischen Integrationsgebots genügende zentrale Versorgungs­

bereiche entwickeln. Diese landesplanerisch vorgegebenen und ab­

schließend abgewogenen Voraussetzungen stellen sicher, dass der Zu­

stand der Integration auch dann gewahrt wird, wenn ein großflächiges 

Einzelhandelsvorhaben an einem neu geplanten zentralen Versor­

gungsbereich angesiedelt wird. Den Gemeinden wird also eine Konkre­

tisierungsbefugnis eingeräumt. Das ist indes Zielen der Raumordnung 

immanent und ändert an der abschließenden Abgewogenheit der lan­

desplanerischen Festlegung nichts. Überdies wird so der g~meindlichen 

Planungshoheit gebührend Rechnung getragen. Die Festlegung berück­

sichtigt zudem, dass es für den Zustand der Integration im Sinne des 
' 

Integrationsgebots ausreichen kann, wenn dieser zwar nicht im Ist-, 

wohl aber im Soll-Zustand erreicht wird (s. dazu OVG Lüneburg, Beschl. 

v. 17.05.2013; 1 ME 56/13 Rn. 38; OVG Lüneburg, Urt. v. 12.03.2012, 1 

KN .152/ 10). 
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Entsprechende Erwägungen -gelten für die Bezugnahme auf ortstypi­

sche Sortimentslisten. Auch insoweit werden die Gemeinden nicht von 

den landesplanerischen Vorgaben entbunden. Denn mit den Leitsorti­

menten wird den Gemeinden ein verbindlicher und abschließend abg$­

wogener Mindeststandard vorgegeben. Die Gemeinden können über 

diesen Mindeststandard durch Festlegung weiterer Sortimente als zen­

trenrelevant lediglich hinausgehen, den landesplanerisch abschließend 

vorgegebenen Schutz aber nicht vermindern. 

Kompetenz 

Auch mit dem Einwand, bei den Festlegungen handele es sich um eine 

im Kern bodenrechtliche Regelung, wiederholen Sie lediglich die Vorbe­

halte, die das ObeNerwp.ltungsgericht Münster gegen die Regelung des 

Landesentwicklungsprogramms hatte. 

Allein die Bezugnahme auf § 11 Abs. 3 BauNVO begründet allerdings 

nicht den "bodenrechtlichen" Charakter der Festlegung des LEP, viel­

mehr ist die Bezugnahme auf § 11 Abs. 3 BauNVO in der Rechtspre­

chung mehrfach als ein zulässiges Mittel anerkar::mt worden, um den 

Begriff des "großflächigen Einzelhandelsvorhabens" bestimmbar und 

. justiziabel zu machen (s. etwa BVerwG, Urt. v. 22.06.2011, 4 CN 4/1 o = 
BVerwGE 140, 54; OVG Lüneburg, Urt. v. 15.03.2012, 1 KN 152/10, Rn. 

100 = DVBL2012, 851). 

Verfassungsmäßigkeit der 2.500 m2-Schwelle 

Der absolute Schwellenwert von 2.500 m2 ist sachlich gerechtfertigt. Die 

Anforderungen an die Begründungsla~t sind insoweit herabgesenkt, weil 

dieser Wert lediglich als Grundsatz gilt und daher keine erhebliche Ein­

griffswirkung hat. Ausweislich der Begründung wurde dieser Wert unter 

Berücksichtigung der konkreten Gegebenheiten im . Planungsraum ermit­

telt. 

Das Gutachten des Stadtforschungs- und Planungsbüro Junker und 

Kruse stützt entgegen Ihrer Auffassung die Festlegung des Schwellen­

werts. Zwar formuliert das Gutachten, worauf Sie zutreffend hinweisen, 
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dass sich in Bezug auf das Verhältnis zwischen Kern- und Randsorti­

menten kein allgemeingültiger Maßstab definieren lasse. Das hat der 

Plangeber berücksichtigt und aus diesem Grund auf eine zielförmige 

Festlegung des Schwellenwerts verzichtet. Dass ein absoluter Schwel­

lenwert erforderlich ist, zieht das Gutachten von Junker und Kruse indes 

nicht in Zweifel. Vielmehr betont das Gutachten (siehe S. 52 oben) die 

Notwendigkeit einer "absoluten Begrenzung zentrenrelevanter Randsor­

timente" . 

Im Übrigen verweise ich auf die anhängende Versagungsverfügung. 

Die mit Ihrem Antrag auf Genehmigung der 49. Änderung des Flächen„ 

nutzungsplans eingereichten Verfahrensunterlagen verbleiben bis zum 

Ablauf der Klagefrist gegen diß Versagung bzw. dem Abschluss eiries 

möglichen Klageverfahrens bei mir. 

Mit freundlichen Grüßen 
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